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Treffen der Referenten aus 
den Wissenschaftsministerien 

 
Am 24. Mai 2005 fand das Jahrestreffen 
der Referenten für Arbeits- und Umwelt-
schutz aus den Wissenschaftsministe-
rien statt. HIS dokumentiert die Ergeb-
nisse und nimmt dabei zugleich Bezug 
auf aktuelle Entwicklungen in der Recht-
setzung und deren Umsetzung in den 
Hochschulen.  
 
In seiner Begrüßung unterstreicht Herr 
Dr. Stratmann, dass die koordinierende 
Tätigkeit von HIS im Arbeits- und Um-
weltschutz seit 15 Jahren als wesentli-
che Aufgabe institutionell verortet ist. 
HIS wird diese Aufgaben auch weiterhin 
wahrnehmen und die Ministerien dabei 
unterstützen, die Interessen der Hoch-
schulen im Entstehungsprozess von 
Rechtsvorschriften einzubringen. In die-
sem Zusammenhang betont er die 
Wichtigkeit dieses Arbeitskreises für die 
Einbindung der Ländervertreter in das 
Gesetzgebungsverfahren. 
 
Herr Barth (MWK Hessen) als Sprecher 
des Kreises, stellt fest, dass es auf 
Grund der zunehmenden Zahl von Ge-
setzen und Verordnungen aus Bund und 
Ländern einen hohen Arbeitsaufwand 
für die Aufgabe „Regulierungspräventi-
on“ gibt. Er hält daher eine koordinierte, 
auf die Länder verteilte Arbeitsweise für 
wichtig, um den Hochschulen Umset-

zungserleichterungen vor dem Hinter-
grund abnehmender Ressourcen zu 
schaffen. Für eine gute Kooperation ist 
das Vertrauen der Hochschule in die 
Ministerien von großer Bedeutung. 
 
Aktuelle Veränderungen in der Ar-
beitsschutzgesetzgebung 
 
Als Gastreferent weist Herr Schmutnig 
(LUK Niedersachsen) darauf hin, dass 
sich das Rechtssystem im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Bundesrepublik 
Deutschland im Umbruch befindet. Die 
dualistische Praxis von staatlichem und 
autonomem Recht (der Unfallversiche-
rungsträger) wird sukzessive abgebaut 
und Regelungen vermehrt durch wenige 
allgemeine Rahmenvorschriften ersetzt. 
In diesem Zusammenhang treten auch 
zahlreiche Unfallverhütungsvorschriften 
außer Kraft. Damit sollen künftig Dop-
pelregelungen auf verschiedener recht-
licher Grundlage vermieden werden. Ein 
gutes Beispiel für die zukünftige Ver-
knüpfung von staatlichem Recht und 
Satzungsrecht ist die neue Unfallverhü-
tungsvorschrift "Grundsätze der Präven-
tion" GUV VA1. Darüber hinaus läuft 
zurzeit eine Diskussion, welche Aufga-
ben die Unfallkassen zukünftig im Rah-
men einer Überwachung von staatli-
chem Arbeitsschutzrecht übernehmen 
können. Konkrete Verhandlungen hierzu 
werden auf Länderebene zwischen den 
Unfallkassen und den Fachministerien 
geführt.  
 
Abschließend verweist Herr Schmutnig 
noch einmal auf die Vielzahl von Fach-
seminaren mit Hilfestellungen zur Um-
setzung der neuen staatlichen Rechts-
vorschriften, die die (Landes-) Unfall-
kassen den Hochschulen anbieten. 
 
Gefahrstoffverordnung  
 
Die neue Gefahrstoffverordnung ist zum 
01.01.2005 in Kraft getreten. Der auf 
dem letzten Jahrestreffen beschlossene 
Änderungsantrag zur Messverpflichtung 
(§§ 7, 9,10 und 11 GefStoffV) wurde ü-
ber den Kulturausschuss des Bundesra- 
 

tes eingebracht, jedoch vom Ausschuss 
für Arbeit und Sozialpolitik sowie dem 
federführenden Wirtschaftsausschuss 
abgelehnt.  
 
Eine Beteiligung von Hochschulvertre-
tern im AGS – wie in diesem Gesetzge-
bungsverfahren ebenfalls beantragt – 
wurde vom BMWA nicht für notwendig 
erachtet. Eine Beteiligung in Unteraus-
schüssen des AGS wurde in Aussicht 
gestellt. HIS hat eine entsprechende An-
frage an das Sekretariat des AGS und 
an die Vorsitzende des UA-I Gefahr-
stoffmanagement  zum Stand der Mit-
gliederberufung gerichtet. Der AGS teilt 
dazu am 25.05.2005 mit: „Der Aus-
schuss für Gefahrstoffe ist vom BMWA 
berufen worden und hat in den Reihen 
seiner Mitglieder und Stellvertreter eine 
Reihe von Vertretern aus Hochschulen 
und Aufsichtsbehörden. Bei seiner Sit-
zung in der vergangenen Woche hat der 
AGS  die Mitglieder der Unterausschüs-
se bestimmt. Auch in den Unteraus-
schüssen sind Mitarbeiter aus Hoch-
schulen und Aufsichtsbehörden vertre-
ten. Die Unterausschüsse werden in 
den nächsten Wochen und Monaten ih-
re konkreten Arbeitsprogramme aufstel-
len. Sicher werden dabei  auch für die 
Hochschulen spezifisch-relevante The-
men und Arbeiten sein, bei denen Ihre 
Mitwirkung von Interesse sein könnte.“ 
 
Herr Dr. Rinze (Universität Hamburg) 
hat im letzten Jahr einen Katalog zu 
Umsetzungsfragen in Hochschulen zu-
sammengestellt und Herrn Dr. Klein 
(BMWA) zur Beantwortung zugeleitet. 
Im Rahmen des Bonner Sicherheitsse-
minars Anfang diesen Jahres, an dem 
auch Herr Dr. Klein teilnahm, wurden 
einzelne Fragen diskutiert. Herr Dr. Rin-
ze hat die Diskussionsergebnisse in den 
Fragenkatalog eingearbeitet und Herrn 
Reichard (Universität Bonn) zur Weiter-
gabe an Herrn Dr. Klein zwecks Stel-
lungnahme zur Verfügung gestellt.  
 
Eine Antwort steht noch aus. HIS ist 
darüber hinaus mit konkreten prakti-
schen Umsetzungsfragen aus dem 
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Hochschulbereich auch selbst an das 
BMWA herangetreten. Eine Antwort des 
zuständigen Arbeitskreises liegt eben-
falls noch nicht vor. 
 
Eine praktische Hilfe bei der Umsetzung 
der Gefahrstoffverordnung in Hoch-
schullaboratorien stellen die Laborricht-
linien (BGR 120) bzw. die TRGS 526 
dar, mit deren aktuellen Überarbeitung 
der Arbeitskreis Laboratorien im Fach-
ausschuss Chemie der BG Chemie be-
fasst ist. Der Arbeitskreisvorsitzende hat 
HIS mitgeteilt, dass die Laborrichtlinien 
mit der Überarbeitung den Status eines 
verfahrensspezifischen Kriteriums (VSK) 
erreichen sollen. Zudem sollen ergän-
zende Hilfestellungen hinsichtlich der 
Umsetzung von Anforderungen nach 
Schutzstufe 4 aufgenommen werden. 
Die BUK-Regel (GUV-SR 2005, früher 
GUV 19.17) soll nach Auskunft der BUK 
im Zuge der neuen Gefahrstoffverord-
nung ebenfalls überarbeitet werden. 
Beginn ist aber frühestens im zweiten 
Halbjahr 2005.  
 
Auf einer Veranstaltung der IHK Hanno-
ver wurde vom Vertreter des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit eine 
praxisnahe Umsetzung der Anforderun-
gen aus der GefStoffV in Aussicht ge-
stellt. Danach sind die Aufsichtsbehör-
den instruiert worden, pragmatische Lö-
sungen anzustreben. HIS strebt an, den 
Erfahrungsaustausch zwischen diesem 
Fachministerium, dem Wissenschafts-
ministerium, den Hochschulen und der 
LUK Niedersachsen im Rahmen des 
niedersächsischen Arbeitskreises „Ar-
beits- und Umweltschutz an Hochschu-
len“ zu intensivieren.  
 
Betriebssicherheitsverordnung 
 
Frau Jubelius (Universität Bonn) hat die 
Fortschreibung des Konzeptes zur Um-
setzung der Betriebssicherheitsverord-
nung abgeschlossen und diese ver-
knüpft mit einer Aktualisierung der exis-
tierenden Handlungsanleitung (Konzept 
Bonn/Hamburg) zur Gefährdungsbeur-
teilung nach dem Arbeitschutzgesetz 
(siehe HIS-MBL 1/2005).  
 
Zwischenzeitlich ist Frau Jubelius (Uni-
versität Bonn), wie von der Bonner Run-
de vorgeschlagen, auch in einem Ar-
beitskreis des Betriebssicherheitsaus-
schusses vertreten; das letzte Treffen 
war am 20. April in München. 
 
Arbeitsstättenverordnung 
 
Bei Umsetzung der novellierten 
ArbStättV bieten die LASI-Leitlinien ne-
ben den konkreten Regeln der alten 
ArbStättV, auf die auch heute noch Be-
zug genommen werden kann, eine für  
 
 

die Hochschulen wichtige Orientie-
rungshilfe. Weiterhin hat das Land 
Brandenburg als Hilfe für die Umset-
zung eine Broschüre herausgegeben 
(Verordnung über Arbeitsstätten: Neu-
fassung 2004). 
 
REACH 
 
Zu dem REACH-Vorschlag der EU-
Kommission von 2003 gibt es verschie-
dene Gegenvorschläge (u. a. vom VCI 
und vom Land Baden-Württemberg) 
sowie eine Vielzahl von Änderungsan-
trägen (allein ca. 1000 in Niedersach-
sen). Allgemein unbestritten ist, dass ei-
ne Registrierung von Stoffen erst ab ei-
ner Jahresmenge von 1 t erforderlich 
sein wird. Die Hochschulen fallen damit 
aus der Registrierungspflicht heraus. 
Weitere Erleichterungen für die Hoch-
schulen sind zu erwarten, weil die der-
zeitige Anmeldepflicht nach ChemG, die 
bei 100 kg/a liegt, wegfallen soll. Mit In-
krafttreten der REACH-Verordnung wird 
für 2006 oder 2007 gerechnet. 
 
Versammlungsstättenverordnung  
 
Die neue Versammlungsstättenverord-
nung ist für Hochschulen insoweit an-
wendbar, als sie Räumlichkeiten z. B. 
für Universitäts-Kinos, Feste oder ähnli-
che Veranstaltungen nutzen. Die sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen 
sind von Hochschulen zu berücksichti-
gen.  
 
Abfallrechtliche Überwachung 
 
Das Bundeskabinett hat am 5. Mai 2005 
die Entwürfe eines Gesetzes sowie ei-
ner Verordnung zur Vereinfachung der 
abfallrechtlichen Überwachung be-
schlossen. Ziel sind die Anpassungen 
an EU-Recht und Vereinfachungen auf-
grund der bislang in der Praxis gesam-
melten Erfahrungen. So soll u. a. die Er-
stellung von Abfallbilanzen und Abfall-
wirtschaftskonzepten nicht mehr not-
wendig sein. Durch die aktuelle politi-
sche Entwicklung ist allerdings nicht 
mehr mit der ursprünglichen Zeitplanung 
der Umsetzung zu rechnen.  
 
Gremienarbeit 
 
Frau Dr. Druschke (MWK Nordrhein-
Westfalen) berichtet über die Kontakt-
aufnahme mit der Geschäftsstelle der 
LASI, derzeit im Wirtschaftsministerium 
NRW angesiedelt. Sie wird künftig die 
Protokollauszüge der LASI-Sitzungen, in 
denen Wissenschaftsbelange ange-
sprochen sind, sowie die Tagesordnun-
gen der Sitzungen erhalten. Die nächste 
Sitzung ist für September vorgesehen. 
Die Tagesordnung soll bis Ende Juli vor-
liegen.  
 
 
 

Kommunikation zwischen HIS und 
den Ländervertretern 
 
Die Ländervertreter möchten die Kom-
munikation untereinander, insbesondere 
zwischen den Jahrestreffen, weiter 
verbessern. Es bestand Einvernehmen 
darüber, das Internet hierfür stärker zu 
nutzen. HIS hat hierfür eine Plattform 
mit spezieller Zugangsberechtigung an-
gelegt. 
 
Nach Auffassung der Ländervertreter 
sollte ein länderübergreifender Einfluss 
über die Bonner Runde erfolgen. Vor-
aussetzung dafür ist jedoch, dass die in 
die verschiedenen Gremien (AGS-
Unterausschuss, ABAS, Arbeitskreis 
Laboratorien etc.) berufenen Hoch-
schulvertreter den Arbeitskreis der Län-
derreferenten zeitnah über aktuelle Ent-
wicklungen informieren. Herr Barth 
schlägt vor, dass sich die jeweiligen 
Länderministerien an die entsprechen-
den Personen wenden und das Ge-
spräch suchen.  
 
Evaluationsbericht 
 
Im Juli muss der zweite Evaluationsbe-
richt für den Hochschulausschuss der 
KMK erstellt werden. Die Teilnehmer der 
Sitzung sind sich darüber einig, dass die 
Tätigkeiten von HIS im Rahmen der Re-
gulierungsprävention für die Wissen-
schaftsministerien eine wichtige Grund-
lage sind und eine Unterstützung für ih-
re Arbeit darstellen. Sie erachten die 
Fortsetzung der Arbeit von HIS auf der 
bisherigen Basis für unbedingt notwen-
dig.  
 
Das nächste Treffen soll im Januar 2006 
in Dresden stattfinden.  
 
Ansprechpartner bei HIS: J. Müller, 
E-Mail: jmueller@his.de 
 

 
 

In der nächsten Ausgabe 
 
Jubiläums-Tagung des Arbeitskreises 
„Gesundheitsfördernde Hochschulen“  am 
10.06.2005 in Bielefeld 
 
Inaugural Meeting of the Working Group 
on Sustainable Management of Higher 
Education Institutions am  
23./24.06.2005 in Lüneburg 
 
Umweltmanagement an Hochschulen – 
Nachhaltigkeitsperspektiven am 
01.07.2005 in Hamburg-Harburg 
 
Tagung Betriebliche Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung an Hochschulen 
vom 14. bis 16.09.2005 in Rostock 
 
Tagung des AK der Fachhochschulkanz-
ler „Gefahrstoffverordnung und Arbeits-
schutz“ vom 20. bis 22.09.2005 in Mön-
chengladbach  
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Rückblick 
 

VDSi Jahresfachtagung 
 
Vom 14. bis 16. März 2005 trafen sich 
über 100 Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit der Hochschulen und wissenschaft-
lichen Institutionen zu ihrer 30. Jahres-
fachtagung an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg. Neben dem in-
tensiven Erfahrungsaustausch standen 
vor allem die Rahmenbedingungen des 
barrierefreien Bauens, der Brandschutz 
von Sonderbauten sowie die Auswir-
kungen elektromagnetischer Strahlung 
auf moderne elektrische Systeme und 
auf den menschlichen Metabolismus im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. 
 
Der hohe Stellenwert der Veranstaltung 
spiegelte sich wieder in den Grußworten 
des anwesenden Oberbürgermeisters 
der Stadt sowie des ebenfalls anwesen-
den Staatsekretärs des Kultusministeri-
ums des Landes Sachsen-Anhalt, Herrn 
Böhm. Im Rahmen seines Festvortrages 
stellte Herr Prof. Dr. Krause (Direktor 
des Instituts für Rechtsmedizin und Pro-
rektor für Forschung) den Einfluss tödli-
cher Gewalt in den Medien von der Anti-
ke bis in die Moderne auf die aktuelle 
Gewaltkriminalität dar. 
 
Am ersten Veranstaltungstag stand die 
Umsetzung barrierefreien Bauens an öf-
fentlichen Einrichtungen im Mittelpunkt. 
Der Dekan des Fachbereichs Bauwe-
sen, Herr Prof. Dr. Niebergall, erläuterte 
ausführlich die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Seine Erläuterungen wurden 
durch den Dezernenten Bauplanung, 
Herrn Göthe, in ihrer Umsetzbarkeit und 
im Hinblick auf die zusätzlichen finan-
ziellen Mittel vorgestellt. Laut eigener 
Auskunft hat die Universität Magdeburg 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
bereits zu 80 % umgesetzt und legt, ge-
rade im Zuge von anstehenden Bau-
maßnahmen, großen Wert auf die sinn-
volle Berücksichtigung der Belange be-
hinderter Angehöriger und Gäste der 
Universität. 
 
Der zweite Schwerpunktbereich wurde 
durch Vertreter des Instituts der Feuer-
wehr Sachsen-Anhalt begleitet. Insbe-
sondere die Anforderungen bei der Nut-
zung von Sonderbauten waren für alle 
Beteiligten von großem Interesse. Der 
enge Praxisbezug konnte im Anschluss 
durch einen Besuch im Institut vervoll-
ständigt werden. Herr Prof. Dr. Grabski 
demonstrierte die Möglichkeiten sowohl 
im Hinblick der Ausbildung aller beteilig-
ten Personen, aber auch die besonde- 
 

ren Einrichtungen, die Grundlagenfor-
schung mit hoher Anwendungspraxis 
am Standort Magdeburg ermöglichen. 
Abgeschlossen wurde der Themenkom-
plex durch den Vortrag von Herrn Arn-
hold als Brandschutzgutachter für die 
Neugestaltung des Brandschutzes in 
der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in 
Weimar. Herr Arnhold konnte intensive 
Einblicke in die Abläufe des Brandes 
geben, da er als leitende Einsatzkraft 
der Feuerwehr Weimar für die Rettung 
der vorhandenen Kulturgüter maßgeb-
lich verantwortlich war und den Brand 
während des gesamten Einsatzes be-
gleitete. 
 
Den thematischen Abschluss bildete die 
Diskussion um elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV) im Hinblick auf ihre 
Einflüsse auf moderne Systeme. Herr 
Prof. Dr. Enders (Leiter des Instituts für 
EMV der TU Braunschweig) erläuterte 
die gegenseitigen Wirkungen anhand 
praxisnaher Beispiele wie der Nutzung 
so genannter PEDs (Passenger electro-
nic devices) in Flugzeugen. Zuletzt er-
läuterte Herr Prof. Dr. David, Leiter des 
Zentrums für Elektropathologie der Uni-
versität Witten/Herdecke, die Zusam-
menhänge elektromagnetischer Felder 
auf Bioorganismen und deren medizini-
scher Relevanz. 
 
Insgesamt zeigte die intensive, rege 
Teilnahme der anwesenden Fachkräfte, 
dass die Jahresfachtagung der Fach-
gruppe Hochschulen und wissenschaft-
liche Institutionen ein fester und wichti-
ger Bestandteil der Weiterbildung der 
Sicherheitsfachkräfte ist und dass auch 
seitens der Industrie im Rahmen der 
begleitenden Ausstellung der Kontakt 
gesucht wird. 
 
Die 31. Jahresfachtagung wird vom 22. 
bis 24. Mai 2006 in der Universität Dort-
mund stattfinden. Auch Nicht-Fach-
gruppen-Mitglieder sind herzlich will-
kommen. Das komplette Tagungspro-
gramm kann zum Ende des Jahres an-
gefordert werden.  
 

Dr. Christian Schepers 
 

Vorschau 
 

Forum Arbeitssicherheit 
 
HIS, ZTW der TU Clausthal und Lan-
desunfallkasse Niedersachsen bieten in 
bewährter Kooperation wieder das 
Clausthaler Forum für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz an. 
 
Vom 05. bis 07. September 2005 wer-
den Experten über neue rechtliche Ent-
wicklungen und zu Fragen der Betriebs-
praxis berichten. Im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung stehen dieses Mal zunächst  
 

die neuen Vorschriften zu Gefahrstoffen 
und zur Laborsicherheit. Weiterhin wer-
den das Erstellen von Explosions-
schutzdokumenten und die Auswirkun-
gen der neuen Versammlungsstätten-
verordnung erörtert. 
 
Daneben wird erstmals auch der Be-
reich Gefährdungen bei Außenarbeiten 
als Schwerpunktthema aufgegriffen. 
Hierzu wird in Göttingen an der Fach-
hochschule und der Universität intensiv 
in Theorie und Praxis auf die dabei auf-
tretenden physikalischen, chemischen 
und biologischen Gefährdungen einge-
gangen. 
 
Ansprechpartner bei HIS: jmueller@his.de 
Dem HIS-MBL liegt ein Programm der Veranstaltung 
bei; mehr Informationen unter:  http://www.ztw.tu-
clausthal.de/wb/veranstaltungen/seminare/  
prgramme/arbeit.shtml 
 

 
 
 
 

Nordrhein-Westfalen 
 
Seit einigen Monaten verfügt die 
FH Münster am Standort Steinfurt über 
ein Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
schutzmanagementsystem (AGU).  
 
Mit den Systemkomponenten zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz wurden 
erstmalig die Standards für ein Arbeits-
schutzmanagementsystem nach dem 
Nationalen Leitfaden für Arbeitsschutz-
managementsysteme des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit, der 
obersten Arbeitsschutzbehörden der 
Länder, der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung und der Sozialpartner 
(kurz Nationaler Leitfaden für Arbeits-
schutzmanagement) auf einen gesam-
ten Hochschulstandort (5 Fachbereiche 
+ Verwaltung) angewendet. Die notwen-
digen umfangreichen Anpassungen ei-
nes Arbeitsschutzmanagementsystems 
an die Belange einer Hochschule wur-
den von einem Arbeitskreis mit Vertre-
tern aller Statusgruppen der Hochschule 
unter Mithilfe des Staatlichen Amts für 
Arbeitsschutz Coesfeld und der LUK er-
arbeitet. Nach einer halbjährigen Imp-
lementierungsphase in alle Betriebsein-
heiten des Standorts Steinfurt habe alle 
Akteure erneut Neuland betreten und 
das gesamte Managementsystem er-
folgreich einer behördlichen Systemkon-
trolle durch das Staatliche Amt für Ar-
beitsschutz Coesfeld und der LUK un-
terzogen.  
 
Die Überprüfung hat ergeben, dass das 
Managementhandbuch und die Doku-
mentationen den Anforderungen im vol-
len Umfang entsprechen und dass das 
System auch in den einzelnen Betriebs- 
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einheiten der Fachbereiche und der 
Verwaltung eingeführt und in den meis-
ten Bereichen auch gelebt wird. Die 
Systemkontrolle hat an einigen Punkten 
auch noch Optimierungspotenziale 
sichtbar gemacht, deren sukzessive 
Umsetzung das Rektorat im Rahmen 
eines kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses zugesagt hat. 
  
Um der erfolgreich geleisteten Pionier-
arbeit, die nur durch einen hohen per-
sönlichen Einsatz aller Akteure verwirk-
licht werden konnte, zumindest eine 
kleine formelle Anerkennung zu ver-
schaffen, wurde den Mitarbeitern der FH 
Münster, Abt. Steinfurt, am 18.05.2005 
von der LUK und dem Staatlichen Amt 
für Arbeitsschutz Coesfeld eine Aner-
kennungsurkunde über die geleistete 
Arbeit überreicht. Sie soll zugleich auch 
als eine zusätzliche Motivation zur wei-
teren Optimierung und dauerhaften An-
wendung des Managementsystems ver-
standen werden. 
 
http://www.fh-muenster.de/agu/  
Ansprechpartner: Dr. H.-J. Grumbach, Landesunfall-
kasse NRW, Präventionsabteilung, Tel.: 0211/9024-
307, Fax: -480, E-Mail: hjgrumbach@luk-nrw.de 
 

 
 
 
 

Arbeitssicherheitsrecht 
 
Festsetzung der Einsatzzeiten für Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit im Betrieb 
durch Unfallversicherungsträger – Un-
fallverhütungsvorschrift ist ausreichende 
Rechtsgrundlage für entstehende Kos-
ten (SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 6, ASiG §§ 
1, 5 Abs. 1, 6, 7). 
 
Die Unfallverhütungsvorschrift Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit vom 01.12.1974 
in der Fassung vom 01.10.2001 findet in 
§ 15 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI i. V. mit den 
Regelungen des Gesetzes über Be-
triebsärzte, Sicherheitsingenieure und 
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
vom 12.12.1973 (BGBl. I S. 1973 m. 
spät. Änd.) – AsiG – eine ausreichende 
gesetzliche Grundlage. (OVG Hamburg, 
Beschluss vom 17.02.2004 – 1 f 34/03) 
 
Quelle: Der Betrieb (2004), Nr. 31, S. 1676 
 

 
 
 

HIS-Kurzinformation 
 
Im Jahr 2001 hatte HIS aus Anlass des 
Workshops „Arbeitsplatz Hochschule: 
Gesundheitsförderung - ein Beitrag zur 
Organisationsentwicklung und zum Ar-
beitsschutz“, eine erste Kurzinformation 
zum Thema „Gesundheitsförderung in 
Hochschulen“ publiziert. Thematisiert 
wurde insbesondere, ob die Gesund-
heitsförderung ein neues Tätigkeitsfeld 
für die traditionell mit Aufgaben des Ar-
beitsschutzes in den Hochschulen 
betrauten Personen darstellt. Nicht zu-
letzt die Nachfrage nach dieser Kurzin-
formation hat den Bedeutungszuwachs 
des Themas „Gesundheitsförderung“ in 
den Hochschulen dokumentiert.  
 
Vor dem Hintergrund sich ändernder po-
litischer Rahmenbedingungen hat HIS 
nunmehr in Kooperation mit der Lan-
desunfallkasse Niedersachsen und dem 
Arbeitskreis Gesundheitsfördernde 
Hochschulen im September 2004 die 
Gesundheitsförderung wieder zum 
Thema einer Veranstaltung gemacht.  
 
Hier wurden die gegenwärtigen Aktivitä-
ten im Hochschulbereich im Spannungs-
feld unterschiedlicher Interessenpositio-
nen beleuchtet und erfolgreiche Aktivitä-
ten vorgestellt. Die positiven Resonan-
zen der SeminarteilnehmerInnen auf die 
Vorträge waren Anlass, die Praxisbe-
richte aus den Hochschulen erneut einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen und eine Aktualisierung und 
Ergänzung zur bekannten Kurzinforma-
tion zu liefern. HIS verfolgt mit dieser 
Kurzinformation das Ziel, existierende 
Rahmenbedingungen zu benennen, un-
terschiedliche Herangehensweisen dar-
zustellen sowie auf innovative Ansätze 
für gesundheitsfördernde Maßnahmen 
in Hochschulen hinzuweisen. 
 
http://www.his.de/pdf/Kib/kib200501.pdf 
Ansprechpartner bei HIS: jmueller@his.de 

 

Gefahrstoffe in Werkstätten 
 
Der Arbeitskreis „Gefahrstoffe des Bun-
desverbandes der Unfallkassen“ hat 
Ende 2004 die Broschüre "Umgang mit 
Gefahrstoffen in Werkstätten" - GUV-I 
8625(80 S.) herausgegeben.  
 
Die Broschüre informiert über Gefahr-
stoffe, die bei typischen Werkstattarbei-
ten zum Einsatz kommen und stellt 
Schutzmaßnahmen vor, die sich in der 
Praxis bewährt haben. Die Broschüre ist 
hauptsächlich für Instandhaltungswerk-
stätten in kommunalen Einrichtungen 
konzipiert. Sie kann jedoch auch sehr 
gut als fundierte Grundlage von Gefähr-
dungsbeurteilungen für Werkstätten im 
Hochschulbereich eingesetzt werden.  
 
Bezug: Die Broschüre ist bei der jeweils zuständigen 
Unfallkasse kostenlos zu beziehen. 
 

Arbeitsstätten 
 
Opfermann, R., Streit, W., Pernack, E.-
F. (Hrsg.): Arbeitsstätten. ArbStättV 
2004, ASR, ArbSchG, SGB VII-
Präventionsvorschriften, LasthandhabV, 
BildschirmarbeitsV, BaustellenV, Mus-
ter-Industriebaurichtlinie und Regeln 
zum Arbeitsschutz auf Baustellen. For-
kel Verlag: Heidelberg, 2005, 7. Aufl., 
562 S., 24,80 €, ISBN 3-7719-9941-3. 
 
Für die Planung, die Einrichtung und 
den Betrieb von Arbeitsstätten vermittelt 
die Arbeitsstättenverordnung von 2004 
die maßgebenden Grundlagen. Diese 
neu gefasste Arbeitsstättenverordnung 
enthält aber überwiegend allgemein 
formulierte Vorschriften mit zahlreichen 
unbestimmten Rechtsbegriffen; unmit-
telbar ablesbare Festlegungen fehlen 
weitgehend. Hierdurch ergeben sich für 
den Praktiker eine Vielzahl von Fragen.  
 
Für diese siebte Auflage wurde das 
Werk daher gründlich überarbeitet. Die  
Fragen, die sich aus den Besonderhei-
ten der neuen Verordnung ergeben, 
werden in einer ca. 55-seitigen Einfüh-
rung beantwortet. Die zunächst gelten-
den Arbeitsstättenrichtlinien werden mit 
zahlreichen für die Anwendung in der 
Praxis hilfreichen Fußnoten ergänzt. 
 
http://www.huethig-jehle-
rehm.de/shop/product.html?id=124568&top= 
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